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ANTIGEN - SCHNELLTESTSTATION 
IM MARKT REISBACH

Der Landkreis Dingolfing-Landau hat zum 15.03.2021 eine Antigen-Schnelltest-
station im Markt Reisbach errichtet. Diese befindet sich im Haus der Bürger, 
Neumühlstraße 4 und ist von Montag bis Freitag von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
geöffnet. Samstags, sowie an Sonn- und Feiertagen ist die Schnellteststation in 
Reisbach geschlossen. 

Ein Test ist für alle Bewohnerinnen und Bewohner im Landkreis Dingolfing- 
Landau nach erfolgreicher Terminvereinbarung möglich. Einen Termin  
können Sie online unter https://www.coronatest-dingolfing.de buchen. 
Vereinbaren Sie bitte für jede zu testende Person einen einzelnen Termin, da 
aus Kapazitätsgründen nur angemeldete Personen getestet werden können. 

Auch können Sie auf dieser Website Ihren Termin wieder stornieren.

Was muss ich mitbringen?
Zur Testung ist Ihre Bestätigungs-SMS, die elektronische Gesundheitskarte 
(Gesetzlich oder Privat) sowie Ihr Personalausweis mitzubringen. 

STANDESAMTLICHE NACHRICHTEN

Anmeldungen der Eheschließungen

Gregor Werner und Anja Zehrt, beide  
wohnhaft in Hornach.

Thomas Schuierer und Regina Maria  
Peters, beide wohnhaft in Reisbach.

Marcel Baer und Sandy Heilmann, beide 
wohnhaft in Obermünchsdorf.

Sterbefälle

Alfred Schmid, zuletzt wohnhaft in Nieder-
hausen, verstorben am 12. Februar 2021 in 
Dingolfing.

Theresia Sachs, geb. Breu, zuletzt wohnhaft 
in Reith, verstorben am 14. Februar 2021 in 
Pfarrkirchen.

Magdalena Emilie Lettl, geb. Buchner,  
zuletzt wohnhaft in Griesbach, verstorben 
am 17. Februar 2021 in Griesbach. 

Die FF Markt Reisbach e.V. informiert:

Auch dieses Mal können die Jahres- 
berichte des Vereins und der Fachgruppen 
der FF Markt Reisbach e.V. online nach  
Voranmeldung eingesehen werden.

Jedes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 
Markt Reisbach e.V. hat die Möglichkeit 
sich für den geschützten Bereich zeit-
lich begrenzt freischalten zu lassen. Die 
Anfrage bitte per E-Mail an info@feuer-
wehr-reisbach.de unter Angabe Ihres Vor-
namens und Nachnamens.

Die Einsicht erhalten Sie nach Zuteilung 
der Zugangsdaten sowie über einen Link 
in der Antwort-E-Mail.

ÖFFENTLICHER DANK

Die FF Reith möchte sich für die großzügige 
Unterstützung und Spendenbereitschaft bei 
der Haussammlung bedanken.

Diese Spenden werden wieder für Geräte 
und Ausrüstungsgegenstände verwendet. 
Diese Anschaffungen dienen wiederum für 
die Sicherheit unser Gemeindebürger. 

DER ABWASSERZWECKVERBAND 
INFORMIERT 

Helfen Sie mit um einen reibungslosen Be-
trieb der Abwasseranlage zu gewährleisten.

Nachfolgende Stoffe gehören nicht in die 
Kanalisation:

Diese Stoffe verursachen Schäden an 
Pumpstationen, verstopfen Kanäle und be-
lasten die Reinigungsleistung der Verbands-
kläranlage.

ABRECHNUNG DER  
ABWASSERGEBÜHREN AB 2021

Der Abwasserzweckverband informiert:

Wichtige Information zur Abrechnung 
der Abwassergebühren ab 2021 für  
folgende Ortsteile:

Am Thannenmais, Bachham, Bentlohn, 
Bergen, Eisenthal, Failnbach, Fellbach, 
Geigenkofen, Haberskirchen, Hornach, 
Lindach, Lindberg, Mooshäusln, Nacken-
berg, Oberkenading, Oberndorf, Perastorf,  
Reiseck, Reitl, Schornberg, Siegsdorf, 
Thannenmais-Dobl, Thannenmais-Höfen, 
Thannenmais-Kenading, Unterkenading, 
Watzendorf, Wildprechting.

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,

bisher erhielten Sie die Kanalgebühren-
abrechnung gemeinsam mit der Wasser-
gebührenabrechnung vom Zweckverband 
Wasserversorgung Oberes Kollbachtal. 

Der Wasserzweckverband führte auch die 
Abbuchung der Abschlagsraten im Namen 
des Abwasserzweckverbandes Mittlere Vils 
durch.

Aus organisatorischen und verwaltungs-
technischen Gründen muss die Erhebung 
der Abwassergebühren ab 01.01.2021  
wieder vom Abwasserzweckverband  
Mittlere Vils durchgeführt werden. 

Aus diesem Grund erhalten Sie in den 
nächsten Tagen einen Kanalgebührenbe-
scheid mit den neuen Abschlagsraten und 
den Zahlungsterminen. 

Kanalgebührenabschläge werden weiter-
hin zu den bekannten Terminen 1. Mai und  
1. Oktober zur Zahlung fällig.

Eine Abbuchung der Abschlagsra-
ten von Ihrem Konto kann nur nach 
Erteilung eines SEPA-Mandats erfol-
gen. Das entsprechende Formular 
zur Erteilung des SEPA-Mandats 

ist den Kanalgebührenbescheiden 
beigelegt. 

Sollten Sie von der Erteilung eines Ab-
buchungsauftrags mittels SEPA-Mandat 
absehen, bitten wir um Überweisung der 
Abschlagsraten zu den vorgegebenen  
Terminen.

Die Abwassergebührenhöhe des Abwasser-
zweckverbandes bleibt unverändert.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. 

Ihr Team vom Abwasserzweckverband  
Mittlere Vils

DIE GEBRAUCHTMÖBELBÖRSE  
HÖTZENDORF INFORMIERT

Der Gebrauchtmöbelbörse Hötzendorf wur-
de schon mehrmals mitgeteilt, dass im Elek-
troschrottcontainer oft betriebsfähige E-Ge-
räte abgeladen wurden. 
Grundsätzlich nimmt die Gebrauchtmöbel-
börse Hötzendorf „WEISSE WARE“ und  
alles mit Stecker an. 

Die Geräte können zu den üblichen Öff-
nungszeiten, von Montag bis Freitag von 
09:00 Uhr bis 17:00 Uhr, coronabedingt 
aber nur mit telefonischer Zeitabstimmung, 
angeliefert werden. Die Gebrauchtmöbel-
börse holt funktionstüchtige E-Geräte gerne 
auch kostenlos ab. 

Sterbefälle

Josef Nickl, zuletzt wohnhaft in Reisbach, 
verstorben am 18. Februar 2021 in Reis-
bach.

Berta Berthold, geb. Wotzinger, zuletzt 
wohnhaft in Perastorf, verstorben am  
20. Februar 2021 in Burghausen.

Albine Prechtl, geb. Libor, zuletzt wohnhaft 
in Reisbach / Seniorenheim, verstorben am 
4. März 2021 in Reisbach.

Hans Werner Hoffmann, zuletzt wohnhaft 
in Reisbach / Seniorenheim, verstorben am  
5. März 2021 in Reisbach.



BAUGESUCHE 

Scheibel Fabian
Neubau eines Einfamilienhauses als Ersatz-
bau in Bentlohn.

Feuerwehrgerätehaus Griesbach  
- Grundsatzbeschluss zum Neubau mit 

Standortfestlegung

Für das Feuerwehrgerätehaus in Griesbach 
besteht gemäß der Feuerwehrbedarfspla-
nung Handlungsbedarf. Die Fahrzeughalle 
und das Tor erfüllen nicht mehr die notwen-
digen Ausmaße. Ein neues Feuerwehrfahr-
zeug, das in 2024 angekauft werden soll, 
könnte am bisherigen Standort nicht unter-
gestellt werden und für die Aktiven sind zu 
wenige Parkplätze ausgewiesen.

Der Anbau eines weiteren Stellplatzes am 
bisherigen Standort wurde geprüft und fest-
gestellt, dass dies nur realisiert werden 
könne, wenn das westliche Grundstück er-
worben werden würde. Hier besteht jedoch 
keine Verkaufsbereitschaft des Eigentü-
mers.

Daher wird ein Neubau eines Feuerwehr-
gerätehauses mit 2 Fahrzeugstellplätzen in 
Griesbach erforderlich. Als Standort wurde 
das Grundstück der Kläranlage Griesbach 
an der Mamminger Straße festgelegt.

Die Ausschreibung der Planungsleistung 
wird durchgeführt und nach Vorlage der 
Entwurfsplanung ein Zuwendungsantrag 
nach der Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinie 
(FwZR) bei der Regierung von Niederbay-
ern gestellt. Die Planung hat in enger Ab-
stimmung mit den Jugendbeauftragten, der 
Jugendgruppe aus Griesbach, dem Thea-
terverein und der Ortsfeuerwehr zu erfol-
gen, um den Belangen der Jugend und der 
Vereine Rechnung zu tragen. 

17. Änderung des Flächennutzungs- und 
Landschaftsplan und vorhabenbezogener 
Bebauungsplan Freiflächensolaranlage 

Thannenmais-Dobl  
- Billigung der Planungsentwürfe -

Die Planunterlagen zur Freiflächensolaran-
lage in Thannenmais-Dobl vom Planungs-
büro Pongratz wurden dem Marktgemein-
derat vorgelegt und gebilligt. Auf Basis der 
vorgelegten Unterlagen erfolgt die öffentli-
che Auslegung.

AUS DEM MARKTGEMEINDERAT

Baumfällarbeiten im Mitterweg

In der Sitzung vom 
19. Januar 2021 
wurde beschlossen, 
dass vier Bäume ent-
lang des Mitterwegs  
gefällt werden sollen. 
Der Bauhof hat im 
Februar die Baumfäll-
arbeiten im Mitterweg 
durchgeführt und die gefällten Bäume am 
Volksfestplatz zwischengelagert. 

Querungshilfe beim Kreisverkehr  
Bruckmühle in Planung

Um den Fußgängern und Radfahrern die 
Querung des Kreisverkehrs in Bruckmühle 
zu erleichtern wird ein Gehweg mit Que-
rungshilfe geplant. 
Hierzu fanden bereits mehrere Abstim-
mungstermin am Landratsamt Dingolfing- 
Landau statt. 

Bebauungs- und Grünordnungspläne 
„Englmannsberg“ und „Am Gries“ -  

Änderung und Billigung der  
Planungsentwürfe

In den Bebauungsplänen „Englmannsberg“ 
und „Am Gries“ sind jeweils öffentliche Grün-
flächen ausgewiesen. Diese werden aktuell 
von den Anliegern gepflegt und sollen nun 
an diese verkauft werden. Die öffentlichen  
Grünflächen werden daher in private  
Grünflächen umgewidmet. 
Ein Planentwurf wurde erarbeitet und  
genehmigt.

BAUGEBIET „AM GRIES II“ IN  
ENGLMANNSBERG 

Der Marktgemeinderat hat im Dezember 
2019 die Aufstellung eines Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes für das neue Wohn-
baugebiet „Am Gries II“ in Englmannsberg 
beschlossen. Das Verfahren soll im verein-
fachten Verfahren durchgeführt werden.

Im Rahmen eines Workshops wurden die 
wesentlichen Eckdaten der Planung vom 
Marktgemeinderat festgelegt. Der aktuelle 
Planungsstand wurde dem Marktgemeinde-
rat nun zur abschließenden Entscheidung 
vorgelegt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes „Am 
Gries II“ wurde dem Marktgemeinderat zur 
Kenntnis gegeben und mit nachstehenden 
Änderungen gebilligt. 

Die öffentliche Auslegung wird auf Basis des 
geänderten Entwurfes durchgeführt.

Änderungen:
1. Für die Garagen werden die Alternativ- 
 standorte wieder aufgenommen.
2. Die Regelungen zu den Dachgauben  
 sollten so formuliert sein, dass die Bau- 
 herren, die in der Bay. Bauordnung  
 vorgesehene Genehmigungsfreiheit  
 besser für sich nutzen können.
3. Die Bepflanzung wird in der derzeitigen  
 Fassung vorgeschrieben. Der Standort  
 soll jedoch frei bestimmbar sein. 
4. Um eine Verbindung zum Baugebiet  
 „Am Gries“ zu schaffen, soll ein Fußweg  
 zum Altbaugebiet erstellt werden. 

Der Bebauungsplan „Am Gries II“ wird auf 
die Homepage des Marktes Reisbach unter 
der Rubrik „Aktuelle Nachrichten“ gestellt. 

ÖFFNUNGSZEITEN DER ANTI-
GEN-SCHNELLTESTSTATIONEN IM 
LANDKREIS DINGOLFING-LANDAU

Um die Testkapazitäten mit Antigen-Schnell-
tests zu erweitern wurden 4 Schnelltest-
stationen errichtet. Diese befinden sich in  
Dingolfing, Landau a.d. Isar., Mengkofen 
und Reisbach. 

Allgemeine Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
Dingolfing:  07:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Landau a.d. Isar:  07:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mengkofen:  13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Reisbach:  13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Samstag:
Dingolfing:  10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Landau a.d. Isar:  10:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Mengkofen und Reisbach bleiben samstags 
geschlossen. 

Die Antigen-Schnellteststationen bleiben an 
Sonn- und Feiertagen geschlossen. 

Für die Osterfeiertage wird eine separate 
Regelung für die Öffnungszeiten festgelegt.

WILDES HALTEN UND PARKEN

Aufgrund von mehreren Anfragen und  
Beschwerden hier kurz die rechtlichen  
Erläuterungen (§ 12 StVO) zum Thema  
Halten und Parken:

Parken und Halten auf Geh- und Radwegen 
ist gesetzlich grundsätzlich nicht erlaubt.
Auf Ausnahmen hierzu wird durch  
Beschilderung oder Parkflächenmarkierung  
hingewiesen.

Parken und Halten auf der Straße ist am 
rechten Fahrbandrand erlaubt. Hier ist  
darauf zu achten, dass in der Regel für den 
fließenden Verkehr eine Durchfahrbreite 
von 3 m verbleiben muss.
Ausnahmen von diesen Regelungen  
werden durch Beschilderung angezeigt 
(Eingeschränktes / absolutes Parkverbot).

Der Markt bittet um Einhaltung dieser  
einfachen Verkehrsregeln.

Kies-Fräsgut-Gemisch lösen,
STS einbauen + Planum sowie
Bankette auf beiden Seiten herstellen
auf Rechnung Markt Reisbach

Asphaltierung:
12 cm AC 22 TS + 3 cm AC 8 DS,
sowie Höhenangleichung von Schächten
auf Rechnung Markt Reisbach
Unterbau lt. Josef Huber tragfähig

REINIGUNGS- UND SICHERUNGS-
VERORDNUNG

Der Bayerische Landtag hat am 02.12.2020 
die Änderung des Art. 51 Abs. 5 Satz 1 
BayStrWG beschlossen. 

Diese Änderung war nötig geworden, 
da der Bayerische Verwaltungsgerichts-
hof entschieden hatte, dass die bis dahin  
gültige Fassung keine Übertragung der Win-
terdienstpflichten an solchen öffentlichen 
Straßen ermögliche, die nur einem Fuß-
gängerverkehr oder einem Fußgänger- und 
Radverkehr dienen. 

Mit der Gesetzesänderung wurde dies 
wieder in rechtlich zulässiger Weise  
ermöglicht. Aufgrund dessen wurde die Ver-
ordnung über die Reinhaltung und Reinigung 
der öffentlichen Straßen und die Sicherung 
der Gehbahnen im Winter (Reinigungs- und 
Sicherungsverordnung) im Markt Reisbach 
neu erlassen.

Hierin wird beispielsweise festgelegt, dass 
Gehwege nicht durch Tiere verunreinigt 
werden dürfen, Anlieger der Gehwege/
Straße zur Aufrechterhaltung der öffentli-
che Reinlichkeit diese zu reinigen haben, 
im Winter von Schnee zu räumen und bei 
Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeigneten 
abstumpfenden Stoffen (Sand, Splitt), nicht 
jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln zu 
bestreuen oder das Eis zu beseitigen.

Bei besonderer Glättegefahr (an Treppen 
oder starken Steigungen) ist das Streuen 
von Tausalz zulässig. 

Diese Sicherungsmaßnahmen sind an 
Werktagen ab 07:00 Uhr und an Sonn- und  
gesetzlichen Feiertagen ab 08:00 Uhr 
durchzuführen und bis 20 Uhr so oft zu  
wiederholen, wie es zur Unfallverhütung  
erforderlich ist. 

Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern 
überlassen, die Aufteilung der auf sie  
treffenden Arbeiten untereinander durch 
Vereinbarung zu regeln.

SPENDENSAMMELAKTION DES  
MÜTTERGENESUNGSWERK

Nichts hält uns seit über einem Jahr so in 
Atem wie das Corona-Virus. Es ist eine Zeit 
im Ausnahmezustand - für viele Mütter, aber 
auch zahlreiche Väter und pflegende Ange-
hörige - ein Dauerzustand. Sie organisieren, 
motivieren und jonglieren. Ihr Alltag ist ge-
prägt von frühem Aufstehen und bis spät in 
die Nacht Arbeiten, begleitet von gleichzei-
tigem „Home-everything“ von Haushalt bis 
Kinderbetreuung. 
Viel zu oft wird diese alltägliche Familien-
arbeit, die ein wichtiger Beitrag zu unserem 
gesellschaftlichen Leben ist, als selbstver-
ständlich hingenommen. 

Mütter, aber auch Väter und pflegende 
Angehörige sind für unsere Gesellschaft 
systemrelevant. Das weltweit einzigartige  
Recht für Mütter, Väter und pflegende  
Angehörige, einen gesetzlichen Anspruch 
auf eine Kurmaßnahme zu haben, ist ein Er-
folg der Arbeit des Müttergenesungswerks. 
Aber auch die Stiftung ist von den Auswir-
kungen der Pandemie gezeichnet. Die tra-
ditionelle Muttertagssammlung konnte im 
letzten Jahr nur reduziert stattfinden und 
so ist die Stiftung noch mehr auf Ihre Hilfe  
angewiesen. 

Rund um den Muttertag ruft das Mütter-
genesungswerk zur jährlichen Spenden-
sammelaktion auf. Engagierte Menschen 
können die Sammlung unterstützen und für 
erschöpfte und kranke Mütter, Väter und 
pflegende Angehörige spenden, die eine 
Kur benötigen. Vom 1. bis 16. Mai 2021 fin-
det die diesjährige Spendensammelaktion 
statt. Jeder kann mitmachen - offline und 
online.

Unterstützen auch Sie die Spendensamm-
lung - #gemeinsamstark für Mütter.
Unter www.muettergenesungswerk.de/mit-
machen erfahren Sie mehr über die Spen-
densammlung und können auch direkt an 
das Müttergenesungswerk online spenden. 
Auch im Windfang des Rathauses liegen 
weitere Informationen auf.


